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Öffentliche Bekanntmachung
2. Änderung des Flächennutzungsplanes für den
Bereich „Kleine Breite", Gemarkung Geisingen

Das Landratsamt Tuttlingen hat die am 17.07.2024 vom Ge-
meindeverwaltungsverband Immendingen-Geisingen in öf-
fentlicher Sitzung beschlossene 2. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes für den Bereich „Kleine Breite", Gemarkung
Geisingen mit Entscheidung vom 16.09.2024, Aktenzeichen
50/lk, aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt.
Lage und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs
der Flächennutzungsplanänderung sind aus dem folgenden
Übersichtsplan ersichtlich.
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Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes für den
Bereich „Kleine Breite", Gemarkung Geisingen wird mit
dieser Bekanntmachung wirksam.
Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes kann ein-
schließlich der Begründung mit Umweltbericht und zu-
sammenfassender Erklärung am Sitz des Gemeindever-
waltungsverbandes im Rathaus Geisingen - Außenstelle
Bauamt - Hauptstraße 15, 78187 Geisingen und im Rathaus
Immendingen, Schlossplatz2, 78194 Immendingen während
der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann
kann die 2. Flächennutzungsplanänderung einsehen und
über ihren Inhalt Auskunft verlangen (§ 6 Abs. 5 BauGB).
Die Unterlagen zur 2. Änderung des Flachennutzungsplanes
werden gemäß § 6 a Abs. 2 BauGB auf der Homepage der
Stadt Geisingen unter https://www.geisingen.de/flaechen-
nutzungsplan und der Gemeinde Immendingen unter htt-
ps://www.immendingen.de/startseite/wirtschaft+_+bauen/
flaechennutzungsplaene.html sowie im zentralen Internet-
portal des Landes eingestellt.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß §215 Abs. 1
BauGB eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz
1 Nm. 1-3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
Schriften, eine unter Berücksichtigung des §214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
planes oder aber ein nach §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich
werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber dem Gemeindeverwal-

tungsverband Immendingen-Geisingen mit Sitz im Rathaus
Geisingen, Hauptstraße 36, 78187 Geisingen oder im Rat-
haus Immendingen, Schlossplatz 2, 78194 Immendingen
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 5 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) gelten Flächennutzungspläne,
die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeord-
nung erlassenen Bestimmungen zustande gekommen sind,
ein Jahr nach der Bekanntmachung der Genehmigung als
von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes verletzt worden sind,
2, der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor
Ablaut der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist die
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift ge-
genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden sind.
Ist eine Verletzung der nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in
§ 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.
Immendingen, 25. September 2024

Manuel Stärk
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Ortschaftsratssitzung
in Hintschingen
Am Montag, 30. September 2024, findet um 19:00 Uhr
in der Schöntalhalle in hlintschingen eine öffentliche Ort-
schaftsratssitzung mit folgender Tagesordnung statt:
1. Bürgerfragestunde
2. Verpflichtung des wiedergewählten Ortschaftsrates

Michael Vetter
3. Informationen aus dem Ortschaftsrat
4. Vorstellung der Anträge zu den Maßnahmen des

Haushaltes 2025
5. Fragen aus der Bürgerschaft an den Ortschaftsrat
Die Bevölkerung ist sehr herzlich zu der öffentlichen Ort-
schaftsratssitzung eingeladen.
Karl-Heinz Elsäßer
Ortsvorsteher
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INFORMATIONEN

Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,
infoOgsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20,
71263 Weil der Stadt,Tel.: 07033 525^160,
abo@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-lesen.de


